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hältnismäßig geringen Teil der im Ermittlungsverfah­
ren erhobenen Beschuldigungen. 

Die ebenklägerin war - verständlicherweise -
nicht in der Lage, die Vorwürfe vollständig zu präzi­
sieren. Insbesondere war sie außerstande, den bekun­
deten sexuellen Übergriffen jeweils exakt eine Tatzeit 
zuzuordnen oder auch nur die Anzahl der Übergriffe 
zu benennen. Daher konnte auch die Anklage die 
angeklagten Taten nicht mit der wünschenswerten 
Präzision beschreiben. Das macht die Anklage jedoch 
nicht unzulässig. 

Nach der Rechtsprechung des BGH genügt beim 
Vorwurf einer Vielzahl sexueller Übergriffe gegen ein 
Kind die Anklage regelmäßig den gesetzlichen Erfor­
dernissen, wenn in ihr das Tatopfer, der Tatzeitraum, 
die Grundzüge der Art und Weise der Tatbegehung 
und die (Höchst-)Zahl der vorgeworfenen Taten mit­
geteilt werden (Beschluß vom 19. Dezember 95 in 

StZ 96, 325 unter Hinweis auf frühere Entschei­
dungen). Diesen Grundsätzen genügt die vorliegen­
de Anklage. Die Staatsanwaltschaft hat aus der Viel­
zahl der erhobenen Vorwürfe nur einen geringen Teil 
zur Anklage gebracht und schon dadurch eine gewis­
se Konkretisierung bewirkt. Der Tatzeirraum, das 
Tatopfer und die (Höchsr-)Zahl der vorgeworfenen 
Taren werden mirgereilr, und auch die Grundzüge 
der Art und Weise der Tatbegehung- sogar mit den 
möglichen Differenzierungen -werden angeführt. Es 
ist nicht ersichtlich, daß die Scaatsanwalrschaft die 
Anklagevorwürfe unter den gegebenen Umständen 
weiter hätte konkretisieren und präzisieren können. 

Es ist freilich richtig, daß die angeklagten Fälle 
mangels „Individualkennzeichen" nicht zuverlässig 
von Fällen abgegrenzt werden können, die von der 
Scaacsanwalcschafr eingestellt worden sind. Entgegen 
der Ansiehe der Strafkammer isr die Anklage jedoch 
auch unter diesem Gesichtspunkt nicht unzulässig. 
Die Strafkammer hat Anforderungen aufgestellt, die 
über die des Bundesgerichtshofs hinausgehen. Gera­
de bei einer Vielzahl von sexuellen Übergriffen wird 
es häufig so sein, daß „Individualkennzeichen", die 
es möglich machen würden, die Vorfälle zuverlässig 
zu unterscheiden, nicht gegeben sind. Das zuverläs­
sige Unterscheidungskricerium wäre in derartigen 
Fällen die exakte zeitliche Einordnung, die jedoch in 
aller Regel unmöglich sein wird, weil die Tatzeiren 
nicht erinnert werden. Mangels „Individualkennzei­
chen" könnte daher, würde man der Ansicht der 
Strafkammer folgen, in derartigen Fällen eine zuläs­
sige Anklage nicht erhoben werden, d. h. eine Straf­
verfolgung nicht stattfinden. Wegen dieser untragba­
ren Konsequenz hat die höchstrichterliche Recht­
sprechung die oben dargescellcen Grundsätze aufge­
stellt, denen die vorliegende Anklage genügt. 

Mitgeteilt von 
RAinnen Charlocce Spieler und Echte Granz, Kiel 

Beschluß 
LG Freiburg, Art. 2 I GG i.Vm. Art. 1 I 
GG, §§ 53, 53 a StPO 
Zeugnisverweigerungsrecht für 
Psychologin 
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Ein Zeugnisverweigerungsrecht far eine Psychologin, 
die im Rahmen ihrer Tcitigkeit als Therapeutin bei einer 
Beratungsstelle far sexuell mißbrauchte Frauen vom Ver­
dacht einer Straftat erfahrt, kann unmittelbar aus dem 
Grundgesetz folgen. 
Beschluß des LG Freiburg vom 7. 11. 1996- II Qs 133/96 -

Aus den Gründen: 
1. 

Die Beschwerdeführerin, die als Diplom-Psychologin bei 
einer Anlaufstelle für sexuell mißbrauchte Frauen tätig ist, wandte 
sich am 6. September 1994 an die Staatsanwaltschaft Freiburg, da 
sie möglicherweise hinsichtlich zweier Töcungsdelikte Hinweise 
geben könne. Eine ihrer Klientinnen habe von ihrer nunmehr 20 
Jahre alten Tochter erfahren, daß diese vor 13 Jahren, also im 
Alter von sieben Jahren, von einem Mann, dem Lebensgefährten 
der Muccer einer Mitschülerin, ,,sexuell mißbraucht bzw. verge­
waltigt" worden sei. 

Aufgrund der Tarmodalirären habe die Klientin den Ver­
dacht, daß der betreffende Mann mir zwei aktuellen Töcungsde­
likren in Verbindung gebracht werden könne. Die Klientin sei zu 
Angaben bereit, doch wolle sie namenclich nicht erwähne werden, 
da sie befürchte, es werde dann auf ihre Tochter zugegangen. Mir 
Hilfe ihrer anonymen Angaben konnte mirclerweile der Beschul­
digte als der Tarverdächrige des sexuellen Mißbrauchs der Toch­
ter der Klientin identifiziert werden. Nach den Ermirclungen der 
Kriminalpolizei kommt er als Täter der beiden Töcungsdelikre 
nicht in Betracht. 

In dem von der Staatsanwaltschaft danach eingeleiteten Er­
mirclungsverfahren wegen sexuellen Mißbrauchs bzw. Vergewal­
tigung gegen den Beschuldigten beantragte die Staatsanwaltschaft 
Freiburg die richterliche Vernehmung der Beschwerdeführerin als 
Zeugin. Anläßlich des Vernehmungstermins beim Amtsgericht 
Freiburg verweigerte diese Angaben zur Sache. Hierauf wurde mit 
Beschluß des Amtsgerichts Freiburg ein Ordnungsgeld in Höhe 
von 100,00 DM, ersatzweise ein Tag Ordnungshaft, auferlege. 
Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Beschwer-
deführerin. ' 

II. 
Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Der 

Beschwerdeführerin stehe vorliegend ein Zeugnisver­
weigerungsrecht zu. 

Zwar sehen die§§ 53, 53 a StPO, die bestimmten 
Berufsgruppen ein Zeugnisverweigerungsrecht ge­
währen, ein solches für Psychologen nicht vor. Doch 
kann sich ein Zeugnisverweigerungsrecht unter Ab­
wägung der verschiedenen, verfassungsrechtlich ab­
gesicherten Belange direkt aus der Verfassung erge­
ben. Das Bundesverfassungsgericht betont in ständi­
ger Rechtsprechung einerseits im Hinblick auf das 
sich aus dem Rechtsstaatsprinzip ergebende Erforder­
nis einer funktionstüchtigen Rechtspflege die or­
wendigkeit einer weitgehenden Zeugnispflichr 
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